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Dıie Auseinandersetzung das CUH«C Strafgesetzbuch

um Alternativ-Entwurt der Strafrechtslehrer

Das HeueE Strafgesetzbuch (StGB) stellt die bedeutendste gesetzgeberische Aufgabe dar,
der sıch der Deutsche Bundestag se1It dem Bestehen der Bundesrepublık gegenübersieht.
Der Entwurt tür das NEUC StGB lıegt se1it langem dem Bundestag VOL und wird VO

Sonderauschuß des Bundestags für die Strafrechtsretorm zÜüg1g beraten]. Im Dezember
1966 hat die Diskussion das Gesetzeswerk durch die Veröffentlichung eines „Alter-
nativ-Entwurts eines Strafgesetzbuches“, den vierzehn Strafrechtslehrer erarbeıitet
haben, die der Jüngeren Generatıiıon angehören un bei den Beratungen des SCHCN-
wärtıg dem Bundestag vorliegenden 1962 noch nıcht mitgewirkt haben, einen UuCIl,

kräftigen Impuls ertahren?. Bisher haben die Vertfasser des Alternativ-Entwurfs (AE)
1Ur den Allgemeinen Teıl iıhrer Arbeit vorgelegt. Eınen Alternativ-Vorschlag ZU

genannten „politischen Strafrecht“, den Strafbestimmungen über Hoch- und
Landesverrat und den übrigen staatsgefährdenden Delıikten, SOWI1e den restlichen
Abschnıitten des Besonderen Teıls des StGB, haben s1e für die Zukunft 1n Aussicht
gestellt.

Bisher hatte den Anscheın, daß die Grundfiragen UNSCIET Strafrechtsordnung 1m

Zug der Strafrechtsreftorm nıcht Gegenstand besonderer Auseinandersetzungen se1in
würden, da u  e  ber die Fähigkeit des Menschen freier sittlicher Willensentscheidung
un über das Vorliegen sittlicher und rechtlicher Schuld als Voraussetzung jeder at-

lichen Strate 1in der Strafrechtswissenschaft weitgehend Einigkeıit bestehen schien.
urch den werden jedoch auch die rechtsphilosophischen Grundfragen, WwWI1e Sınn,

Der gegenwärtig dem Bundestag vorliegende Entwurt e1INes Strafgesetzbuches Bundestagsdruck-
sache V/32 1ST 1n seınem Wortlaut identisch miıt dem bereits 1n der vierten Legislaturperiode

Oktober 1962 1m Bundestag eingebrachten Entwurt eines Strafgesetzbuches Bundestagsdrucksache
LV/650 und WITr: deshalb ZUr Unterscheidung VO' früheren StGB-Entwürftfen allgemeın als 1962
bezeichnet. ber die Vorgeschichte un den wesentlichen Inhalt dieser Gesetzesvorlage vgl Martın,
Die deutsche Strafrechtsreform, 1n dieser Zschr. 168 263—-269, 427455 Der Sonderausschuß
für dıe Strafrechtsreform 1 Bundestag ha: a1€ Lesung des Allgemeinen Teils des StGB-Entwurfs nahe-

abgeschlossen, wıe die „Vergleichende Übersicht ber den Entwurt e1nes Strafgesetzbuches (S5StGB)
Bundestagsdrucksache /32 1.d. der 1. Lesung des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform“,

Stand VO': Julı 196/, zeıigt.
Alternativ-Entwurtf eines Strafgesetzbuches., Allgemeiner eıl. Vorgelegt VO: Jürgen Baumann (Tü-

ıngen), Anne-Eva Brauneck (Gießen), ?rnst-Walter Hanack (Heidelberg), Arthur Kaufmann aar-
brücken), Ulrich lug (Köln), Ernst- Joachım ampe Mainz), Theodor Lenckner (Münster), Werner Maı-
hoter (Saarbrücken), Peter oll Maınz), Claus Roxın (Göttingen), Rudolt Schmuitt (Freiburg), Hans
Schultz (Bern), Guünter Stratenwerth (Basel), Walter Stree (Münster). (Tübingen 184
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Zweck un: Berechtigung staatlichen Strafens, das Verhältnis VO  e Schuld, Sühne
und Vergeltung, der Zusammenhang der Rechtsordnung mi1t der Sıttenordnung un
somıt die rage nach dem Menschenbild, das der bevorstehenden Strafrechtsreform
zugrunde lıegen soll, in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Nach Ansıcht der Ver-
fasser des 1St der Regierungsentwurf 1n ceiner kriminalpolitischen Konzeption be-
reits jetzt veraltet und reformbedürftig3. Sıie wollen daher mMi1t ihrem Gegenentwurf
„die bisherige kritische Auseinandersetzung mi1t dem 1962 zunächst für den Al
ygemeınen 'Teıl in formulierte Vorschläge“ fassen4.

Das Menschenbild des Entwurts 1962

Der 19672 beruht 1mM wesentlichen auf den Arbeiten der Großen Stratfrechts-
kommissıon, die sich A4UuS führenden Strafrechtslehrern der verschiedenen Rıichtungen,
hohen Rıchtern und Staatsanwälten, Bundestagsabgeordneten sämtlicher Fraktionen,
Vertretern der Rechtsanwaltschaft SOWIl1e Mitgliedern des Bundesjustizminister1ums un
der Länderjustizministerien usam  NSsSetztie und 1M Frühjahr 1954 VO  ; Bundesjustiz-
minıster Neumayer einberufen worden WATl. Medizinische un sonstige Sachverstän-
dige wurden ZUT Beratung estimmter Einzelfragen ZUZEZOHCN. Der VO  3 der Großen
Strafrechtskommission erarbeitete Entwurf wurde anschliefßend VO  e’ eiıner „Länder-
kommission“, die AaUus Vertretern der Justizminiısterien der Bundesländer gebildet
wurde, eingehend beraten, bevor ıh: die Bundesregjierung verabschieden und dem
Bundesrat und schließlich Oktober 1962 dem Bundestag zuleiten konnte.

Der 1962 ekennt sıch Al Schuldstrafrecht als dem tragenden Grundsatz des
Werkes. Schuldstrafrecht bedeutet, daß Strafe, die ein sittliches Unwerturteil

über menschliıches Verhalten enthält und als solches ımmer empfunden werden wird,
LLUTL dann und grundsätzlich 1Ur insoweit verhängt werden darf,; als dem Täter sein
Handeln sıttlıch ZU Vorwurf gemacht werden kann5. Der 1962 geht damıt VO  5

der Voraussetzung aus, daß der Mensch Entscheidungsfreiheit, Verantwortlichkeit und
Gerechtigkeitserwartung besitzt®. Auf dieser anthropologischen Grundlage ruht das
gESAMTLE Gesetzeswerk. Entscheidungsfreiheit bedeutet, daß der Mensch in Zzew1ssen,
durch die Natur SCeZOSCNECN renzen ZUr sıttlichen Selbstbestimmung erufen un
befähigt iSt. Von Schuld kann deshalb 1 Strafrecht, ebenso Ww1e auch 1n der Ethik,

In eXZeEsSSIVer Polemik wurde der. 1962 vorgeworfen, sC1 „verstaubt, kleinbürgerlich, moral-
triefend, viıelen Stellen verlogen und das Rechtsgefühl zahlreicher Mıtbürger mi1t Füßen tretend, voll
kleinlicher Pedanterie un voller Pertektionismus“. So Jürgen Baumann, Was würde uns die Strafrechts-
retorm bringen?, 1N : ders., Kleine Streitschı iften ZzZur Strafrechtsreform (Bieleteld

Im OrWwOort ZU' Alternativ-Entwurf. AL,
5 1962, mtl Begründung, 96
H.- Jeschek, Grundlagen der Strafrechtsreform. Zum Entwurf des Strafgesetzbuches, In

Evangelische Welrt (1962) 2 vgl auch ders., Das Menschenbild uUunNsSseEICT Zeıt und die Strafrechts-
retorm. echt nd Staat, Heft 98/199 (Tübingen bes 19
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1Ur dann gyesprochen werden, WenNnn dem ater  08 Recht der Vorwurftf gemacht werden
kann, da{ß in der konkreten Sıtuatıion, 1n der gehandelt hat, nach dem Ma{iß
seiner „sozlilalen Einsichtsfähigkeit“ 7 auch anders, nämlıch rechtmäßig, hätte handeln
können. Verantwortlichkeit bedeutet, da{f(ß menschliche Handlungen iıhren Wertmafß--
stab nıcht 1in sich selber tragen, sondern eıner vorgegebenen, objektiv gültıgen, den
Menschen absolut verpflichtenden Norm, im Bereich des Strafrechts also den funda-
mentalen Normen des Strafgesetzbuchs, IN werden müuüssen und danach Achtung
oder Tadel verdienenS®. Z weck der Strafe 1St deshalb ımmer notwendigerweise auch
die „Bewährung der Rechtsordnung“, durch die Bestrafung des Täters manı-
festiert sıch die Überlegenheit der Rechtsordnung über das Unrecht. Gerechtigkeıits-
ErWartung besagt, da{ß das Rechtsgewiıssen des Eiınzelmenschen und der Allgemeinheit
VO  ' der Staatstätigkeit VOT allen Zweckmäßßigkeitserwägungen die Beobachtung VO'  -

Ma{ifstäben verlangt, die nach dem Rechtsgefühl Vertireten werden können?.

Der Strafzweck 1MmM Entwurf 1962

Der 1962 vermeidet CS sıch 1n der se1It Jahrhunderten umstriıttenen rage ach
den einzelnen Stratzwecken 1n irgendeiner Weise einse1t1g festzulegen. Ihm liegt die
SOgENANNTLE „Vereinigungstheorie“ zugrunde. Der Sınn staatlıchen Strafens besteht
danach nıcht 1Ur darın, die Schuld des 'TLäters auszugleichen; die Strate hat vielmehr
zugleich die Aufgabe, die Rechtsordnung bewähren. Außerdem dient s1ie bestimm-
ten kriminalpolıtischen Zwecken, 1n ersier Linie dem Zweck, künftige Strattaten
verhindern. Das annn einmal dadurch geschehen, dafß der 'Täter und andere abge-
schreckt werden, derartıge Taten begehen. Es kann nachhaltiger dadurch geschehen,
daß auf den b  ater eingewirkt wird, ihn der Gemeinschaft wiederzugewıinnen un:
iıh neue Versuchungen innerlich widerstandsfähiger machen. Es kann schlie{fßß-
ıch auch dadurch geschehen, da{ß die Allgemeinheıit VOTLT dem gefährlichen Täter g_
sichert wird10. 1le diese 7 wecke werden ZUu Teıl VO  e} selbst durch die Strafe erreıicht.
Sıe können auch 1mM einzelnen durch Art und Maß der Strafe besonders angestrebt
werden11. Wıiıe 60 Absatz 1962 bestimmt, mu{ Grundlage für dıe Zumessung
der Strafe ımmer die Schuld des Täters se1in. Die Zumessung der Strafe, die den
vornehmsten und verantwortungsvollsten Aufgaben des Strafrichters gehört, bleibt
dabei notwendig 1mM Grund ımmer eın Akt richterlichen Ermessens, abgesehen VO  -

dem Strafrahmen, den der Gesetzgeber als Höchst- oder Mindeststrafe für 1ne be-
stimmte Handlung festgelegt hat, und MIt Ausnahme derjenigen seltenen Fälle, 1n

Welzel, Das deutsche Strafrecht (Berlın 91965) 22 I1 146)
H -H. Jeschek 24.2.0 SR
Ebd

1962, mtl. Begründung, 97
11 Ebd
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denen das Gesetz für ine bestimmte Handlung lebenslange Freiheitsstrafe vorsieht12.
Nach 60 Abs 1962 MU| der Rıchter alle Umstände, die und für den 'Täter
sprechen, gegeneinander abwägen.

Die kriminalpolitische Konzeption des Alternativ-Entwurfs

Wer hatte, der der 1m folgenden NUTr 1in seinen Grundzügen darge-
stellt werden ann werde den Boden des Schuldstrafrechts verlassen und sıch unelin-
geschränkt der radikalen Gegenposıtion, der VOTL allem in d:  e USA und England un
seit dem Ende des 7zweıten Weltkriegs auch in Frankreich und Italien vielfach VeEeI-

Lehre VO  w der „soz1alen Verteidigung“ (defense sociale) anschließen13, sieht
sıch 1n seinen Erwartungen nıcht bestätigt. Der bekannteste deutsche Anhänger der
Lehre VO  3 der soz1alen Verteidigung, der hessische Generalstaatsanwalt Frıtz Bauer,
hat den Unterschied 7zwischen dem Schuldstrafrecht und der Lehre VO  3 der defense
socıale folgendermaßen beschrieben: „Wünscht INan ine geistige Einheit und Ordnung
1mM Kriminalrecht, bestehen LLULT: ”7wel Möglichkeiten. Entweder beschränkt iNnan

Verzicht auftf resozialisierende und sichernde Maßnahmen das Stratfrecht aut
die schuldvergeltende Strafe, oder INa  - schaftt eın Kriminalrecht, das Verzicht
auf Straten ausschliefßlich Maßnahmen resoz1ıalisierenden oder sichernden Charakters
kennt. FEın reines Maßnahmerecht folgt AUS der Überforderung jedes ırdischen ıch-
teIs; dem aufgegeben iSt, ‚das Ma{l der Schuld des Täters‘ festzustellen.“

Unverkennbar hat die Schule der defense sociale auf den großen Einflufß Aaus-

geübt Der radıkalen Alternative Fritz Bauers entweder reines Schuldstrafrecht oder
NUr resozialısıerende und siıchernde Ma{fßnahmen ohne Rücksicht autf ine Schuld
des Täters haben sıch die Verfasser des jedoch nıcht angeschlossen. Dıie Anhänger
der Lehre VO  - der soz1alen Verteidigung vermochten sıch den Vertassern des

nıcht voll durchzusetzen. Der AL 1St vielmehr das Ergebnis zahlreicher Kompro-
mı1issel5. Wıe tiet die Gegensatze sind, die sıch der Decke dieser Kompromıisse
verbergen, zeigt eın Vergleich der Auffassungen einıger maßgebender Miıtvertasser
des

In Übereinstimmung mi1t dem Bundesgerichtshof!® und dem 1962 bekennt sich der
aarbrücker Strafrechtslehrer Arthur Kaufmann ZU Schuldstrafrecht: Strafe
Schuld VOTIAUS; . der Mensch musse sich in freier, verantwortlicher, sittlicher Selbst-
bestimmung für das echt und das Unrecht entscheiden können; C musse 1E

Ebd 180
18 Vgl be1ı Maurach, Deutsches Strafrecht. Allgemeiner 'eıl (Karlsruhe 51965) 5 46

Bauer, Das Verbrechen un! dıe Gesellschaft (Basel 252 Vgl azu auch die rechtsphilo
sophiısche un: sozialethische Darstellung Wulft, ınn un Zweck der Strate 1n der Gesellschaft,
1n dieser Zschr. 170 11

Das betonen dıe Vertasser des ausdrücklich 1m Oorwort (AE, 3)
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes 1n Strafsachen, 2) 194 (200
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Kenntnis VO Recht und Unrecht haben Wer W1SSe, da{fß das, WOZU sıch 1n Freiheit
entschließe, Unrecht sel, handle schuldhaft, WE 65 gleichwohl LUE. Schuld se1 ıhrem
Wesen nach ımmer sıttlıche Schuld, freie, selbstverantwortliche Willensentscheidung
SC iıne erkannte siıttlıche Pfli  cht17 Im gleichen Sınn schreibt Jürgen aumann
(Tübingen), über den Grundsatz nulla (9)  1: sıne culpa (keine Strate ohne Schuld),

über das Schuldprinzip als Voraussetzung jeder Strafe, könne VO Boden eınes
modernen Strafrechts AUS jedenfalls grundsätzlıch nicht diskutiert werden. aumann
erblickt den Zweck der Ötrate 1n diametralem Gegensatz anderen Mitverfassern des

auch 1n der Vergeltung un 1n der Sühne für die 'Tat Der durch den Urteilsspruch
Verurteilte musse einer sittlichen Leistung aufgerufen werden. Die Leıistung des
Verurteilten se1 die Sühne, das Sichlösen VO  } der 'Tat und das Sichwiederfinden (nicht
das Resozialisiertwerden) 1n der Rechtsgemeinschaft!8,

uch der Berner Strafrechtler Hans Schultz, dessen FEinflu{fß auf den un seıne
Begründung vielen Stellen eutlich erkennen 1St, vertritt die Auffassung, daß
1LLUT vorwerfbares, tatbestandsmäßiges rechtswıidriges Verhalten Stratfe nach sıch ziehen
und Strafe begründen könne. Die Schuld des 'Täters begründet und begrenzt nach ıhm
dıe VO' Richter verhängende Strafel9. Im Gegensatz aumann lehnt Schultz
jedoch den Ausgleich der Schuld des Täters durch Vergeltung und Sühne als Strat-
7zweck ausdrücklich ab Sühne un Sühnebedürfnis sind für ihn Begrifte, die bei der
Durchführung einer Strafrechtsreform vollkommen aus dem Spiel Jleiben mussen.
Strafen bedeutet für ;hn weder eın „metaphysisches Geschehen, noch ine Verwirk-
lıchung der Sıttlichkeit, sondern ine bıttere Notwendigkeit in eiıner Gemeinschaft —-

vollkommener Wesen, wıe sie die Menschen 1U einmal sind“ A Als Stratzweck —

erkennt Schultz daher 1Ur die Bewährung der Rechtsordnung un die Wiedereingliede-
LUNS des TLäters 1n die Gemeinschaft21.

In der Feststellung VO  e Hans Schultz, daß Straten eın „metaphysischer Vorgang“
sel, klıngt die bei Friıtz Bauer noch erheblich deutlicher formulierte Besorgni1s A daß
der Schuldbegriff, der eınen „relig1ösen Ursprung“ habe, auch 1mM modernen Strat-
recht relig1ös interpretiert werden könnte. Frıiıtz Bauer sieht 1in Schuld- und Sühne-
vorstellungen den „Nährboden eınes Pharısiertums“, das menschlich wen1g erfreulich
se1 und dem 'Täter die Wiedereingliederung in den soz1i1alen Organısmus schwer mache.
Die sittlıche Entrüstung 1St für ihn der „unlogischste aller Aftekte“ C

In weitgehendem Ma{iß macht sich der Göttinger Stratrechtler Claus Roxın, der
der Gestaltung des maßgebend mitgewirkt hat, die Auffassungen der Lehre VO  -

A. Kaufmann, Das Schuldprinzıp. Eıne strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung (Heidel-
berg 129

Baumann, Schuldgedanke un VO: ınn staatlichen Strafens, 1n * ders., Kleine Streitschriften ZUr:

Strafrechtsreform (Bielefeld 149, 156
H. Schultz, Kriminalpolitische Bemerkungen ZU Entwurf eines Strafgesetzbuches, 1962, 1n

Juristenzeitung 1966, 115
An Bauer a4.a4.0 169 Ebd V3FÄN Ebd. 116 21 Ebd. 117
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der sozialen Verteidigung eıgen. Er geht davon AauUS, daß die Willensfreiheit des
Menschen eın unbeweıisbares Postulat sel. Ob SCnh der manniıgfaltigen Determina-
tionstaktoren beim Menschen überhaupt ein frei wählender Entschlu{fß möglıch iSt,
erscheint ıhm „angesichts der Tatsache, da{fß WIr über die mikrophysikalischen Vor-
gange im menschlichen Gehirn kaum wIssen, zumindest unentscheidbar“. Den
Stratzweck der Vergeltung und den „schillernden Begriff“ der Sühne lehnt ab, weıl
S1e etztlich LUr durch aınen „Glaubensakt“ plausibel machen sejen24. Am Schuld-
begriff in einem reilich eingeschränkten Sınn ll Roxın testhalten. Schuld soll jedoch
ıcht mehr strafbegründend wirken, sondern 1n gew1ssem Sınn NUur noch als Hılts-
konstruktion bei der Stratzumessung dienen, als „ein rechtsstaatlich unentbehrliches
Mittel Zur Begrenzung der staatlichen Strafgewalt“ 2 Nach dem bekannten Wort
Frıitz Bauers steht das Strafrecht „der Bekämpfung der Seuchen oder der Regelung
des (Gas- un: Wasserwesens näher als dem, W 45 gemeinhin als Ethik und Moral be-
zeichnet wird“ 2 Diese EeEXYtIremMe Posıtion lehnt Roxın allerdings ab Unlösbar C1-

scheint jedoch der innere Wiıderspruch in seıiıner Argumentatıon, da einerseıts VO

Schuld spricht und gleichzeitig die Fähigkeıit des Menschen treier sıttlicher Wıiıllens-
entscheidung in rage stellt.

Rechtsordnung und Sıttenordnung

Die Diskussion Sınn und Z weck der staatlichen Strafe kreist etztlich immer
die zentralen Fragen nach dem Verhältnis Von Rechtsordnung un Sittenordnung und
damıt nach dem Menschenbild, VO  e dem die Strafrechtsretorm ausgehen oll Es bedarf
iın diesem Zusammenhang keiner langen Erörterung, daß in uUuNnNseTeTr pluralistischen
Gesellschaft, in der alle Staatsbürger ohne Rücksicht auf ihr relig1iöses Bekenntnis und
iıhre Weltanschauung gleichberechtigt miteinander leben, der Grundsatz gelten muß,
den das Bundesverfassungsgericht 1n anderem Zusammenhang formuliert hat, daß
1n einem weltanschaulich nıcht einheitlichen Staat w 1e der Bundesrepublik Deutsch-
and ine gesetzgeberische Pflicht sel, das echt normıieren, dafß allen Bürgern
die Freiheit lasse, ıhren relıgiösen Verpflichtungen mi1t allen Konsequenzen nachzu-
leben?7. Dieser Grundsatz gilt für die Regelung sämtlıicher Rechtsbereiche und damıt
auch für den Allgemeinen Teil des StGB

Würde sıch daher bei den Begriften Schuld, Vergeltung und Sühne Vorstel-
lungen handeln, die NUr Aaus dem Bekenntnis einer bestimmten Weltanschauung

Roxın, Sınn und Trenzen staatlicher Strafe, 1n ! Juristische Schulung (1966) 37585
25 Ebd 385

Bauer 4.a.0 246
27 Urteil Juli 1959 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 10, 85 Vgl dieser

rage auch Listl, Strafrecht un Moral. Umstrittene Fragen der Strafrechtsreform, ın dieser Zschr. 179
(1967) 251 . bes 256
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oder Religion vollziehbar waren, dürften s1e 1n unserem Strafrecht keinen Platz haben
Das 1St jedoch nıcht der Fall Schuld, Sühne, Gewissen, Vergeltung und Stratfe haben
‚War für den relig1ös gebundenen Menschen auch eıne große religiöse Bedeutung. Das
ändert aber nıchts der Tatsache, die Fritz Bauer übersieht, daß alle diese Erlebnis-
ınhalte menschliche Grundgegebenheiten darstellen, die als echtes Humanum 1n jedem
Menschen unabhängıig VO  e} cseiner Religi0n, Hautfarbe und Volkszugehörigkeit VeLr-

wirklicht sind. Nur 1NsoOWweılt können S1e Bestandteil der Rechtsordnung uUunNnseTrTcsS

relıg1öser Neutralıtät verpflichteten Staates se1n28. Es 1St heute allgemeın anerkannt
und findet sıch schon be] Thomas VO  } quın, dafß der Staat NUuUr jene elementaren S1tt-
liıchen Pflichten MI1t Stratsanktionen versehen darf, die sıch auf dıe Erhaltung des ZC-
sicherten Bestands der staatlichen Gemeinschaft und der fundamentalen Voraussetzun-
>  SC des geordneten menschlichen Zusammenlebens beziehen. Die Strafrechtsordnung
1St daher als derjenige Teilbereich der Sittenordnung begreifen, der VO Gesetz-
geber n seiner Bedeutung tfür den Schutz der Grundlagen der menschlichen (Se-
sellschaft einer besonderen, nämlich der strafrechtlichen, Normierung unterwortfen
wurde. Es 1St daher Arthur Kautmann uneingeschränkt zuzustımmen, WeNnNn AaUuUS-

führt, Pflichten könne 1LLUT geben, insotfern sS1e das Gewissen binden: gebe daher
auch „Rechtspflichten 1Ur als sıttlıche Pflichten un rechtliche Schuld 1LUFr als sıttliche
Schuld“ Z

Der relig1ös gebundene Mensch weiß siıch über die rechtliche un sıttlıche Pflicht
hinaus sittlich hier 1m Sınn der alle Menschen verpflichtenden Sıttenordnung AL

standen die yöttliche Ordnung und das göttliche (zesetz gebunden. Begeht
einen Verstoß die Strafrechtsordnung des Staates, eınen Diebstahl oder
einen Betrug, wırd nıcht LLUL ethisch un rechtlich, sondern auch relig1ös, VOTL Gott,
schuldig. war z1bt CDy w1e Arthur Kaufmann 1mM Anschlufß Werner Schöllgen E1-

klärt, keine besondere relig1öse, ethische, juristische und politische Schuld, die iNnan miıt
dem Seziermesser teiın säuberlich voneinander LreNnNnNnNen könnte, da sie alle 1Ur Per-
spektiven sind, die „VOoNn verschiedenen Standpunkten aut den gleichen Gegenstand
zielen: die ganzheitliche Struktur der menschlichen Exıstenz“ S Man annn War 1m
konkreten Menschen die verschiedenen Schuldarten nıcht irenNNeN, begrifflich kann
iNall jedoch die relız1öse, ethische und rechtliche Schuld 388  u unterscheiden. Wenn

Vgl H.- Jeschek, Das Menschenbild Uunserer Zeit und die Strafrechtsretorm (s. Anm 2
Kautmann a.a.0 197

Ebd.; auch apst Pıus A der sıch mehrfach Grundfragen der Strafrechtsordnung geäußert
hat, unterscheidet schart zwischen rechtlicher, sittlicher un relıg1öser Schuld Vgl Ansprache die Ver-

ein1gung kath Juristen Italıens an 1957,; 1n ! Acta Apostolicae Sedis 49 (1957) 407 ; deutsche
Übersetzung 1n : Utz-Groner, Autfbau un: Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens., Soziale Summe
Pıus D, O 111 (Freiburg/Schweiz 2710 (= Nr. und 1n:! Herderkorrespondenz 12 (1957/58)
28 Ferner dıe Ausführungen Pıus > Guß ber das Schuldstrafrecht 1N der Ansprache die Teilnehmer
des VI Internationalen Kongresses tür Strafrecht W Okt. 1953; 1n ® AAS 45 (1953), 739 fi 9 deutsch 1n :
tz-Groner (Freiburg/Schweiz 701 Nr. 461 un: 1n : Herderkorrespondenz (19553

81
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der staatliche Richter eiınen Christen 28l Diebstrahls oder Meine1ds verurteıilt,
ann ıh: 1Ur deshalb bestrafen, weıl 1m Sınn des Strafgesetzes und damit letzt-
lich auch des Sıttengesetzes schuldig geworden Ist, nıcht jedoch deshalb, weıl auch
relig1öse Schuld auf sich geladen hat Fritz Bauer hat daher recht, Wenn erklärt:
„Strafrechtspflege heißt nıcht, das Rıichtschwert Gottes auf Erden führen“ 31. Er be-
findet sich jedoch 1m Irrtum, meınt, jeder Schuldvorwurf gegenüber einem
straffällig gewordenen Täter enthalte bereits einen relıg1ösen Schuldvorwurft. Das
Urteil des Rıchters kann 1n U1LlSCTEIN religiöser Neutralität verpflichteten Staat
immer NUr Ausflu{fß der Hoheıit und Gemeinwohlsorge des weltlich verstandenen Staa-
LeSs se1n32.

Der Kompromifßßcharakter des Alternativ-Entwurfs

Der 1STt 1n Ansatz und Durchführung kein einheitlicher Wurf, sondern das müh-
SAamne Ergebnis harter Kompromisse zwischen den Anhängern des Schuldstrafrechts
und den Vertretern der Lehre VO  } der soz1alen Verteidigung. Er versucht auf der
einen Seite das Schuldstrafrecht reiten und 1St andrerseits bemüht, die bessernden
und siıchernden Maßfsregeln ın einem bisher nıcht gekannten Ma{iß perfektionieren.
Der hält damıt den beiden Grundentscheidungen des 1962 fest, Schuld-
prinzıp und der Zweispurigkeit des Sanktionensystems. Beide Sanktionsgruppen, die
Strafen und die bessernden bzw siıchernden Maßregeln, 11] der jedoch durch
seine Zielsetzung un ine Reihe rechtspolitischer Prinzıpien stärker miıteinander NOGE=

klammern als dıe bısherigen deutschen StGB-Entwürfe33. Dıie Resozialisierung des
straffällig gewordenen Menschen ISt das besondere Ziel, das sich der ZESETZLT hat
Dıie zahlreichen Vorschläge, die 1n dieser Hiıinsıcht macht, verdienen auftmerksam
geprüft werden. Sıe lassen das hohe Ethos erkennen, VO  - dem der 1St

Was den Schuldbegriff angeht, der dem zugrunde liegt, glauben seine Ver-
tasser, 1mM Begriff der „Tatschuld“ eiınen gemeınsamen Nenner für die beiden sıch
unvereinbaren Auffassungen gefunden haben Die Tatschuld bestimmt das Höchst-
ma{iß der Strafe ($ Hs 1 A Das Verhalten VOT und nach der Tat ISt 1Ur

berücksichtigen, sSOWweIlt auf das Mafß der Tatschuld schließen äßt Durch die Wahl
des Begriffs „ Tatschuld“ wollen die Verfasser des verhindern, da bei der Straft-

31 Bauer a.2a.0 246
Es 1St 1n diesem Zusammenhang bemerkenswert, dafß der StGB-Entwurt der DDR, die ebenfalls

eın Strafgesetzbuch vorbereıtet, hne weıteres VOIl der Willenstfreiheit nd dem Schuldstrafrecht
ausgeht. des DDR-Entwurts besagt, daiß derjenıge „schuldhaft handelt, der siıch seiner 'Tat eNtTt-

den ihm gebotenen Möglichkeiten gesellschaftsgemäfßem Verhalten 1n verantwortungsloser Weise
entschieden hat  « Vgl Aazu 1 einzelnen John Leschkas, Dıie Regelung des Schuldprinzips im StGB-
Entwurf, 1N * Neue Justiz 196 137

G. Kaiser, Der kriminalpolitische Standort des Alternativ-Entwurfs eines Strafgesetzbuches, 1n :
Kriminalistik. Zschr. tür dıe kriminalistische Wiıssenschaft und Praxıs 7 (1967) 2857
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zumessung auch die „Lebensführungsschuld“ des Täters bar icheiet wird. Unter
Lebensführungsschuld versteht die Strafrechtswissenchaft einen Schuldvorwurf, der sıch
aut die vertehlte Lebensentscheidung oder auf die Lebensführung des 'Täters gründet.
Da auch der 1962 jede Berücksichtigung einer Lebensführungsschuld des 'TLäters ab-
lehnt, weil sıch diese einer rechtlichen Erfassung im einzelnen entziehe, esteht daher
insowelt eın Unterschied zwischen den beiden ntwürten.

Dem Begriff der „Tatschuld“ ol allerdings nach der Vorstellung der Schöpfer de:
für die Bestimmung des Stratmaises i1ne zroße Bedeutung zukommen. S1ıe nehmen

Anstofß der Formulierung, die der 1962 1n Abs 1m Hinblick aut die est-

Jegung des Strafmaßes getroffen hat „Grundlage für die Zumessung der Strafe 1St die
Schuld des Täters“®, und ylauben, durch die Bindung des Höchstmaßes der 1im Einzeltall
zulässıgen Strate die „Tatschuld“ iıne bessere und rechtsstaatlichen Erwartungen
entsprechendere Lösung gefunden haben Dabei mussen S1e jedoch selber zugeben,
da{fß ine „exakte Quantifizierung der Tatschuld nıcht möglich 1St  «

Die Bindung des Richters die „Tatschuld“ oll jedoch ausschließen, die Straten
AUS spezialpräventiven Gründen, ZUr Besserung oder Sicherung des Täters, ..  ber
diese Grenze hinaus erhöhen. Die Bindung des Rıchters die „Tatschuld“ soll
außerdem verhindern, dafß Erwägungen der Generalprävention, der Abschrek-
kung der Allgemeinheit VOLr der Begehung ÜAhnlicher Straftaten, im Einzelfall einer
erhöhten Strafe führen34. uch das durch die „Tatschuld“ bestimmte Strafmafß dart
der Rıichter nach dem LLUIL SOWeIlt ausschöpfen, w 1e die Eingliederung des "Täters
1in die Rechtsgemeinschaft oder der Schutz der Rechtsgüter ertordert ($ Abs AB)

Der 1962 x1ibt dem Rıchter für die Bestimmung der Schuld des 'TLäters ine Reihe
VO  ; Strafzumessungsgründen die and Insbesondere sollen dabei 1Ns Gewicht fal-
len die Beweggründe und Ziele des Täters, die Gesinnung, die Aaus der 'Tat spricht, der
bei der 'Tat aufgewendete Wılle, das Maiß der Pflichtwidrigkeit, die Art und Ausfüh-
u und die verschuldeten Auswirkungen der Tat: das Vorleben des 'Läters, seine

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse SOWl1e se1in Verhalten nach der Ta
besonders sein Bemühen, den Schaden wiedergutzumachen. Der verzichtet aut
eınen solchen Katalog, mMi1t der Begründung, da{fß iıne „rationale Basıs“ für die

Strafzumessungsentscheidung nıcht abgeben könne. Er mache auch den Stellenwert der
einzelnen Gesichtspunkte nıcht deutlich und zeıge nıcht auf, welche Bedeutung der
General- und Spezialprävention 7zukomme. iıcht zuletzt lehnen die Vertasser des
den Katalog der Strafzumessungsgründe aAb I1 seiner ethisierenden Tendenz, da

bedenkliche Klauseln enthalte, wWw1e „Gesinnung“, „Pflichtwidrigkeit“, „ Vorleben“
un: „Verhalten nach der Tat® die der Gesetzgeber nıcht fixieren sollte (ZAUE 109)
Sıe versuchen dessen durch den Rückgrift aut die Tatschuld” die Unschärten und
Abgrenzungsschwierigkeiten vermeıden, die der Strafzumessungskatalog des 1962
rer Meınung nach 1mM Gefolge hat. Dıeser Versuch erwelst sıch jedoch 1M Ergebnis

Vgl die Begründung zZu AL, 29 und 31
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als vertfehlt und wurde Recht als eın „Selbsttor“ der AE-Verfasser bezeichnet®>.
Denn w1e grofß die „Tatschuld“ 1M Einzeltall ISt, VEIMAS der AE, abgesehen VO  z} der
gesetzlichen Festlegung des Strafrahmens oder der gesetzlichen Bewertung des 'Tat-
beitrags, noch weniıger anzugeben als der 1962 uch der kann schliefßlich in

Abs nıcht darauf verzichten, festzulegen, da{fß die „Tatschuld“ nach der
Gesamtheit der belastenden un entlastenden Umstände beurteilen ist: urch diese
Hıntertür kommen schließlich sämtlıche angeblıch ARIN dem verbannten Strat-
zumessungsgründe notwendigerweise wiıeder herein. Wıiıe oroß 1m konkreten Fall die
„Tatschuld“ IST, mu{ß auch der dem richterlichen Ermessen überlassen.

Die Notwendigkeit des Stratzwecks der „Bewährung der Rechtsordnung“

Die jede Art VO Vergeltungsstrafe ausschließende Lehre der defense socıiale wiırd
den realen Gegebenheıten des Lebens nıcht gerecht. Das zeıgt deutlich der immer Ww1e-
der S1€e erhobene Eınwand, daß nach ıhren Voraussetzungen ine Bestrafung VOoNn

Tätern, dıe 1ın unwiederholbaren Ausnahmesituationen schwerste Verbrechen began-
SCH haben und erst nach langen Jahren einer triedlichen Lebensführung als Buchhalter
oder Magazınverwalter plötzlich entdeckt werden, überhaupt nıcht möglich 1St. Man
denke Z verantwortliche Leıter und Autseher in Konzentrationslagern, die VOT

1945 nachweıslich IN Morde begangen haben, nach Kriegsende untertauchten
und deren Taten Jetzt E: ekannt werden. Sıe haben nıcht selten durch iıne mehr
als zwanzıgjährıge friedliche bürgerliche Fxıistenz erwıesen, da{ß S1e 1mM Sınn des Strat-
rechts voll resozıialisiert sind. Auch der 111 solche Täter nıcht straflos lassen. Es
fragt sıch jedoch, ob 1ne Bestrafung 1n diesen Fällen nach den 1 formulierten
Stratzwecken überhaupt möglıch erscheint. ber den Sınn der Strate Sagt Abs

„Straifen und Maßregeln dienen dem Schutz der Rechtsgüter und der Wieder-
eingliederung des Täters 1ın die Rechtsgemeinschaft.“

Es scheint jedoch, da{fß samtlıche VO für zulässıg erklärten Stratzwecke be] der
Bestrafung des gEeENANNLTLEN Täterkreises SCH. Das gilt einmal VO  a der „Spezial-
prävention“: die Täter können nıcht VO  3 der Begehung weıterer Straftaten abge-
schreckt werden, da ıne Möglıichkeit, solche begehen, für s1e überhaupt nıcht mehr
besteht;: s1e können auch nıcht 1m strafrechtlichen Sınn gebessert werden, da S1e nach-
gewl1esenermafsen voll resoz1ıalisiert sınd: esteht auch ein Anlais, die Allgemein-
heit VOT ıhnen D schützen, da S1e keinerlei Getahr darstellen. uch der Gesichtspunkt
der „Generalprävention“ nach dem ohnehin der chwächste aller Stratzwecke
un miıt dem Begrift der „Tatschuld“ chlechthin unvereinbar scheint hier nıcht
durchzuschlagen. Da ıne Möglichkeıt, Ühnliche Verbrechen begehen, den

Kaıiser, Das Strafensystem des Alternativ-Entwurfs e1nes Strafgesetzbuches, 1n : Kriminalistik
(S Am. 53 1 (1967) 340
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gegenwärtigen Verhältnissen für nıemand besteht, annn auch die Oftentlichkeit VO  $

deren Begehung sinnvollerweise nıcht abgeschreckt werden. Es bleibt daher 1n diesen
Fällen, WECLnN INan auf ine Bestrafung solcher 'Läter nıcht überhaupt verzichten wıll,
1LLULI der Strafzweck der „Bewährung der Rechtsordnung“, h% die Strafe MUu die
Überlegenheit der Rechtsordnung über das Unrecht Z Ausdruck bringen. Der Sache
nach n  u dasselbe besagt der Begriff „Vergeltung“: die durch diese schweren Ver-
brechen verletzte Rechtsordnung verlangt ihrer selbst willen die Bestrafung der
'Täter. Auch der anerkennt SCMIt, wenn auch in euphemistischer Umschreibung,
den Strafzweck der Vergeltung, obwohl eın Teil seiner Vertasser jede Vergeltungs-
strate emphatisch ablehnt.

Wıe der Münchener Stratrechtslehrer Paul Bockelmann überzeugend erklärt, muß
ausgeschlossen se1ın, da der für die Zukunft ungefährliche Schwerverbrecher strat-

frei ausgeht, m1t der Begründung, da{® Vergeltung nıcht se1ın darf und Besserungs- und
Sicherungsmaßnahmen nıcht angezeıgt sind. Dieser Finsicht musse jede Strafrechts-
reform Rechnung tragen®®,

Die Vorschläge des Alternativ-Entwurfs 1mM einzelnen

Das Verdienst des AE, dem darum mMi1t Recht vielfache Sympathien entgegengebracht
werden, besteht, w1e bereits angedeutet, darın, dafß seıine utoren gleichsam als Ban-
nertrager eıner uen Ära der Kriminalpolitik mi1t dem Elan Von Reformern den
Versuch unternehmen, die Pflicht des Staates und der Gesellschaft ZUr. Resozialisierung
der Strafgefangenen noch entschiedener betonen, als das 1n den bisherigen Ent-
würfen geschehen ISt Mancher Vorschlag 1St vyee1gnet, den Strafvollzug weıter

humanısıeren. Es ware jedoch ungerecht gegenüber den Verfassern des mi1t großer
Sorgfalt und Sachkenntnis erarbeıteten 1962, wollte 111411 die ugen VOT der Tat-
sache verschließen, dafß auch der 19672 ernsthaft u11l die Wiedereingliederung des
straffälligen Bürgers 1n die Gesellschaft bemüht 1St. In vieler Hıiınsıicht liegt der
auf der Linıe des 1962 auf dessen Vorarbeiten autbaut und den sıch weithin
anlehnt. Ferner MU betont werden, daß der Sonderausschufß „Strafrecht“ 1mM Bundes-
Lag 1m Lauft der ersten Lesung 1n Abänderung des 1962 1ne Reıihe VO  e Reformen
beschlossen hat, die sıch 1in Ahnlicher Weise auch ım befinden.

Abschaffung des Zuchthauses

Der vielleicht spektakulärste Vorschlag des 1St die Abschaffung der Zuchthaus-
strafe. Der 1962 kennt, wıe das geltende StGB, drei freiheitsbeschränkende Straf-
en Zuchthaus, Gefängnis und Strafhaft. Während der Sonderausschufß „Strafrecht“

Bockelmann, Art „Strafrecht“, 1n Evangelisches Staatslexikon (Stuttgart 2257
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1ın Jediglich die Bezeichnung „Zuchthaus“ durch „Schweres Gefängnis“ ersetzen
will, den ehemaligen Insassen dieser Anstalten den Ruf des „Zuchthäuslers“
b sieht der überhaupt LLUT noch 1nNne einzıge Art VO  w Freiheitsstrafe VOTr,
dıe VO Strafvollzug her gesehen etw2 dem heutigen Gefängnis entsprechen würde.
Der Vollzug 1St allerdings auch nach dem ($ Abs AK) nach Tätergruppen
verschieden gestalten, wobei dann ohl AUuUSs verständlichen Gründen die schwer-
kriminellen TLäter dennoch einer besonderen Bewachung und Beschäftigung Ntier-

worten werden mussen.
Der Vorschlag des hat vıiel für sıch Wenn sich dadurch die resozlalisierungs-

feindliche Wirkung des Zuchthauses beseitigen läßt, die gegenwärtig den ehemaligen
Gefangenen dieser Anstalten aufßerordentlich schwer macht, wieder Arbeit und An-
sehen finden, sollte dieser Strafart nıcht festgehalten werden.

Viele Juristen, die über iıne lange praktische Erfahrung verfügen, bezweiıteln aller-
dıngs, ob die Abschaffung der Zuchthausstrafe die Schwierigkeiten, denen erfahrungs-
gemäfß rühere Zuchthausgefangene be1 der Wiıedereingliederung 1n den gesellschaft-
lıchen Organısmus AauUsSgeSELZL sind, wesentlich erleichtern wird. Dıie psychologischen
Wi;iderstände einen Strafgefangenen, der eine mehrjährige „Einheits-Freiheits-
strate“ verbüßt hat, werden dann denjenigen gleichen, denen heute ein entlassener
Zuchthausgefangener begegnet. Schwerer wiegt jedoch wahrscheinlich e1in anderer FEın-
wand diesen Vorschlag des Wenn INan davon ausgeht, da{ß sıch kurzfristige
Freiheitsstrafen, A D tür Fahrlässigkeitstäter, besonders bei bestimmten Verkehrs-
delikten, N1e Sanz vermeıden lassen, wird 1m System der Einheitsstrafe dieser ' Täter-
kreıs derselben Stratart unterworfen W 1e die schwerkriminellen Verbrecher. Das steht
nıcht 1LLUr 1m Widerspruch zZzu unterschiedlichen rad der Schuld der betreffenden
TLäter. Es widerspricht auch der Gerechtigkeitserwartung der Fahrlässigkeitstäter un
der Allgemeinheıt. Es scheint daher, daß zumindest auf das Instıtut der Strafhaft nıcht
verzichtet werden sollte.

Eindimmung der Freiheitsstraten

Die Freiheitsstrafen 11 der 1n einem bisher nıcht gekannten Mafß einschränken.
Das Höchstmaß der zeıtıgen Freiheitsstrafe, das nach dem 1962 Jahre betragen
soll, 111 der entsprechend dem gegenwärtigen Rechtszustand auf Jahre be-
grenNzcNh. An der VO' Gesetz 1n bestimmten Fällen vorzusehenden lebenslangen Fre1-
heitsstrafe 111 auch der festhalten. Von der Möglichkeit der Strafaussetzung ZUr

Bewährung macht der 1n einem für TIG Rechtspraxis bisher ungewohnten Aus-
maß Gebrauch. Wiährend der 1962 in / ine Möglıichkeit ZUr: Strafaussetzung NUur

bei einer Verurteilung Gefängnis VO  } ıcht mehr als 1EUN Onaten oder Straft-
haft vorsieht und der Sonderausschuß „Strafrecht“ vorschreibt, daß das Gericht bei
Verurteilung einer Freiheitsstrafe VO  ' ıcht mehr als einem Jahr die Vollstreckung
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der Strafe ZUur Bewährung AUSsefizen ol und be1 einer Verurteilung VO  > nıcht mehr
als onaten Aaussetzen kann, 111 bs. 1 den Richter verpflichten, die
Stratfe auSZUSeETZCN, WenNnn der Täter einer Freiheitsstrafe bıs Z W e1 Jahren VeI-

urteilt 1St und nıcht besondere Gründe der Strafaussetzung entgegenstehen.
Die kurzfristigen Freiheitsstraten, deren Zweckmäßigkeit, insbesondere bei leichte-

ren Verkehrsdelikten, heftig umstritten 1St, sollen nach dem beseitigt werden. Das
Mindestmaß der Freiheitsstrafe beträgt nach dem sechs Monate. Der 1962 sieht
demgegenüber als Mindestmaiß bei Gefängnis eiınen Monat und bei Strathaft 1ne
Woche VOL. Die „Schock-*“ bzw „Denkzettelwirkung“ der kurzen Freiheitsstrafen
111 der hauptsächlich durch das Institut der Geldstrafe erzielen.

Bedingte Entlassung und Verwarnung Stratvorbehalt

Im Rahmen der Tendenz des AEK, die Freiheitsstraten verringern, oll die Mög-
lichkeit der bedingten Entlassung erweıtert werden. Während StG vorsieht, da{fß
das Vollstreckungsgericht die Vollstreckung des Restes der zeıtıgen Freiheitsstrate ZUr

Bewährung aussetzeri kann, WeNn der Verurteilte wel Drittel der Strafe, mindestens
jedoch Monate, verbüßt hat, macht dem Gericht diese Aussetzung ZUr

Pflıcht. Daneben sieht der AR, ebenso W1e€e auch der Sonderausschufß „Straßrecht®. ine
fakultative Strafaussetzung VOT, WEeNnN der Verurteilte die Hilfte der Strafe verbüßt
hat 5ogar dem lebenslanger Freiheitsstrate Verurteilten ann nach 48 Abs
Zif der Rest der Stratfe ZUr Bewährung aAaUSZESELIZL werden, WenNnn der Ver-
urteilte Jahre der Strate verbüßt hat un erantwortet werden kann, erproben,
ob sıch der Verurteilte stratfrei führen wird.

Bereıits 1n einem StGB-Entwurf AUuS dem Jahr 1936 fin sıch der Vorschlag, den
der in wieder aufgreift, vielen Ersttäiätern durch die Einführung des Rechts-
1Nnstituts der „Verwarnung Strafvorbehalt“ den Makel des Vorbestraftseins
. Von der Großen Strafrechtskommission 1St dieses Rechtsinstitut ebentalls
diskutiert, aber schliefßlich wieder verworten worden. Die „Verwarnung“ iSt gedacht
als Appell das Verantwortungsbewußtsein des Täters. Sıie kann ausgesprochen
werden, der 'Läter erstmals Freiheitsstrafe bıs einem Jahr oder Geldstrate
verwirkt hat Wird erneut straftällig, verhängt das Gericht die ZUSEMESSCHC
Strafe. Bedenklıich diesem Vorschlag erscheint jedoch die Ausdehnung des Straf-
rahmens bis eiınem Jahr. Es esteht die Gefahr, dafß die „Verwarnung” auch bei
erheblichen Straftaten, iInNnan denke manche Fahrlässigkeitsdelikte, angewendet wiırd
un: damıt die Gerechtigkeitserwartung der Bürger verletzt. Die gleiche Getfahr droht,
WeNn die „Verwarnung“” einer massenhaft ausgesprochenen Gefälligkeitssanktion

würde.
hne Vorbild 1n der deutschen Strafrechtspraxis 1St schließlich der 1n 58 VOI-

vyeschlagene „Schuldspruch Strafverzicht“. Hat der Täter ıne Freiheiässtrafe bis
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Jahren oder Geldstrafe verwirkt, annn der Schuldspruch Stratverzicht
Anwendung finden, WenNnn die Folgen der Tat den Täter oder seine Angehörigen
schwer getroften haben, da{fß der Täter bereits dadurch hinreichend estraft erscheint.
Hıer 1St jene tragischen Fälle gedacht, bei denen der Täter durch se1n chuldhaftes
Verhalten selber schwere Verletzungen davonträgt oder, durch einen Verkehrs-
unfall, seıine nächsten Angehörigen verliert. Auch für jene Ausnahmetälle, in denen
die schuldhafte Tat einem außerordentlich schweren Gewissenskonflikt Cn  en 1St,
annn dieses begrüßenswerte Instıitut des Schuldspruchs Strafverzicht ıne AaNnSC-
iNESsSCNHNe stratfrechtliche Reaktion darstellen.

Die Geldstrafe

Der Verzicht auf die primäre (d die als Erststrafe verhängte) kurzfristige TEe1-
heitsstrafe als Schockstrafe oder Denkzettelstrafe oll nach Meınung der Autoren des

WwI1e bereits erwähnt, kompensiert werden durch lebensstandardbeschränkende, die
Täter hart treftende Geldstrafen. Die Vertfasser gehen dabe; VO der vermutliıch rich-
tıgen psychologischen rwagung aus, dafß der durchschnittliche Bürger durch die An-
drohung harter Geldstrafen eher einem rechtmäßigen Verhalten bewogen werden
annn als durch die Androhung kurzer, allerdings erheblich mehr die Ehre greifen-
der Freiheitsstrafen. Problematisch erscheint dieses Prinzıp jedoch be] jenem zahlen
mäßig nıcht unbeträchtlichen Täterkreis, der nıcht über Vermögen oder regelmäßiges
Einkommen verfügt und der Bıldung VO  a} Vermögenswerten entweder nıcht inter-
essiert oder dazu nıcht 1in der Lage 1St (Z Bettler, Gammler, Landstreicher, Dırnen)
Erfahrungsgemäß neıgt aber gerade dieser Personenkreis häufig kleineren Straf-
u insbesondere Diebstählen und Vermögensdelikten.

Die Geldstrafe, die bereits heute nach der Sanktionsstatistik 0/9 aller Straten AdUuS$s-

macht, 1St die Hauptsanktion des ($ 4.9 AE) Sıe kann auch Stelle einer VCI-

wirkten Freiheitsstrafe bis einem Jahr verhängt werden. Auftf Antrag des Verurteil-
ten kann gemeinnützıge Arbeit die Stelle der Geldstrafe treten Diese „Arbeıts-
strafe“ soll nach der Vorstellung des als kommunale Arbeit oder in Kranken-
häusern, Altersheimen und Erziehungsanstalten geleistet werden. Für nıcht zahlungs-
tähige Täter sol]l damıt ıne echte Alternative ZUE Geldstrafe geboten werden. Erweist
sıch dıe Geldstrafe als uneinbringlıch und stellt der 'Läter auch nıcht den Antrag auf
ersatzweıse „Arbeitsstrafe“, trıitt nach dem Ersatzfreiheitsstrafe die Stelle
einer uneinbringlichen Geldstrafe.

Gegen die Praktikabilitär der Ableistung gemeınnütziger Arbeit Stelle einer —-

einbringlichen Geldstrate werden VO  3 der Vollzugspraxıis schwerste Bedenken erhoben.
Sıe yründen VOTLT allem darın, dafß ın Uun: fast ausschliefßlich privaten Wirtschafl
weıtgehend unmöglıch sel, entsprechende Arbeitsmöglichkeiten iın ausreichendem m-
fang finden für eınen Täterkreıs, der in der Regel weder besonders arbeitsfreudig,
noch für die betreffenden Arbeiten vorgebildet 1St un: überdies ine besondere Be-
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aufsichtigung bzw „Bewachung“ benötigt. Das gelte bereits für die Zeiten der oll-
beschäftigung, erst recht für Perioden der Arbeitslosigkeit. Die Frage der Praktikabili-
tat der ersatzweısen „Arbeitsstrafe“ erweıst sıch für die Gesamtkonzeption des
7zweıtellos als eın neuralgischer Punkt Läfßt sıch die „Arbeitsstrafe“ nıcht verwirk-
lıchen, wotür vieles sprechen scheint, können auf der Grundlage des WAar

die vermögenden und ausreichend verdienenden Täter Geldstratfen verurteilt WCI-

den Die mittellosen dagegen, bei denen die Geldstrate uneinbringlich 1St, müßten
Freiheitsstrafen verurteıilt werden. Nur den Reichen und Vermögenden ware dann
möglıch, sıch die Freiheit miıt eld „erkaufen“. Da{iß dieses Ergebnis für unseren

sozialen Rechtsstaat untragbar ware, lıegt aut der and Es hängt SsOmı1t für das eld-
strafensystem des alles davon ab, ob das Institut der ersatzweısen „Arbeitsstrafe“
realısıerbar 1st382

Die Geldstrafen 111 der nach der sozialen Leistungsfähigkeit des ‘Täters be-
inNnessen Sıe sollen nıcht, WI1e bisher ın Deutschland üblıch, als „Sofortsummen“ EeNTt-

richtet werden, sondern gewissermalßen 1in Raten monatlıch oder wöchentlich oder
[03°42 8 in Tagessätzen ezahlt werden. Die Laufzeit der Geldstrafe oll dabe; bis
wWwEe1 Jahren betragen können. Die Geldstrafe hat jedoch ihre eıgene Problematik, die
der AE, WI1e scheint, nıcht genügend berücksichtigt. Auch nach dem ausgeklügelten
und umständlichen System des wird sıch nıcht vermeıden lassen, da{fß der armere
Verurteıilte, der kein Vermögen besitzt und auf se1n Nau beziftertes und nach-
kontrollierbares Arbeitseinkommen angewıesen 1St, ungleich härter betroften wird als
seıin wohlhabender Miıtbürger, der oder vielleicht auch dessen Ehefrau über erheb-
iche Vermögenswerte verfügt. Die Freiheitsstrafe, die den Reıichen und den Armen
gleich spürbar trıfft, 1St, jedenfalls VO  23 dem fundamentalen staatsrechtlichen Gebot
des Gleichheitsgrundsatzes her gesehen, allem ımmer die gerechteste Strate.

Neben Freiheits- und Geldstrafe kennt der als dritte Stratfart noch das
„Fahrverbot“ bıs einem Jahr. Als Maßregel der Besserung und Sıcherung ann die
„Entziehung der Fahrerlaubnis“ ebenso w 1e das Verbot der Berufsausübung jedoch
auch für einen längeren Zeitraum verfügt werden.

Die sozlaltherapeutische Anstalt

Fıne der wichtigsten Neuerungen des bildet die Einführung der sozialtherapeu-
tischen Anstalt. Sıe zählt den Maßregeln der Besserung und Sıcherung, die keine
Stratfe darstellen, sondern eine Reaktion auf die Gefährlichkeit des Täters. An frei-

J6a Schwerwiegende Bedenken dıe Praktikabilität des 1m vorgeschlagenen Geldstraftfen-
SYSTCMS, das sıch eiınem „Reichenprivileg“ entwickeln kann, un!: die Einführung des Instituts
der „Arbeitsstrafe“ auch beı Lackner, Der Alternativentwurt und die praktische Strafrechtspflege, 1n :
Juristenzeitung 1967, 518 tt Diese eingehende Untersuchung des Heidelberger Stratrechtslehrers ISTt EeTST

nach Fertigstellung der vorliegenden Arbeıt erschıienen un konnte daher leider ıcht mehr berücksichtigt
werden. Gleiches gılt VO dem wertvollen Beıtrag VO Kaufmann (Saarbrücken), Dogmatische und
kriminalpolitische Aspekte des Schuldgedankens 1 Strafrecht, 1n : Juristenzeitung 1967, 553
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heitsentziehenden Madfßregeln kennt der außerdem noch die Eiınweisung 1ın die
eıil- und Pflegeanstalt, die Entziehungsanstalt für Alkoholiker und schließlich die
Sicherungsanstalt. Die Arbeitshausunterbringung für „arbeitsscheue Kleindelinquen-
ten“,  “ wI1ie Dırnen, Bettler und Landstreicher, oll nach dem wegfallen. Die Ver-
tasser des wollen diesen „lästigen Personenkreis“ kurzerhand der Sozialfürsorge
überantworten (AB; 123) Sämtliche Madßsregeln, mi1t Ausnahme der Sıcherungs-
anstalt, mussen nach dem VOTL Verbüßung der Strate vollstreckt und aut die Dauer
der Freiheitsstrate angerechnet werden.

In die sozialtherapeutischen Anstalten, die nach dem dänischen Vorbild 1n Hersted-
ester bei Kopenhagen errichtet werden sollen, sind nach dem vermindert schuld-
fähige 'Läter einzuweısen, die erheblichen Straftaten neıgen und 1mM gewöhnlichen
Straftvollzug 2um resozialisıeren sind. Der allgemeıne Sprachgebrauch bezeichnet
diesen Personenkreıs, wWenn auch 1mM Sınn der Psychologie nıcht ganz exakt, als
„Psychopathen“. Dıie sozialtherapeutischen Anstalten sollen dabei für diese 'Läter nıcht
1Ur die O1l und Pflegeanstalt, sondern weıitgehend auch die Sicherungsverwahrung
und die vorbeugende Verwahrung des R5 1962 (vgl AER; 127) NOFs
auUsSSCIZUNg für die Eiınweisung 1St iıne Persönlichkeitsstörung des Täters, die bereıits

einer erheblichen Strattat geführt hat Ersttäater dürten nıcht ihren Willen
eingewı1esen werden. Die Straftäter sollen 1ın der sozialtherapeutischen Anstalt einer
besonders intensıven, nach der Persönlichkeit des 'Läters ausgerichteten, mMI1t speziellen
sozialpsychiatrischen Methoden vorgenOMMECNCHN heilpädagogischen Beeinflussung
terworten werden, die die psychischen Ursachen der Kriminalität des Täters be-
seiti1gen versucht.

Auf jeden Fall 1STt 1n die sozialtherapeutische Anstalt einzuweısen, WeTr schon früher
SCnMh vorsätzlicher Strattaten dreimal verurteılt worden 1ST und erneut verurteıilt
wiırd. Die Maßregel dauert be1 erstmalıger Behandlung mindestens wel und höchstens
vıier Jahre, 1im Wiederholungstfall höchstens acht Jahre

Schwerwiegende Einwände den Vorschlag der Errichtung solcher Anstalten
kommen bemerkenswerterweıse Aaus dem Bereıich der Psychiatrie. S50 erklärte der Köl-
er Psychiater und Neurologe Wolfgang de Boor, halte für iıne „Utopie ;
glauben, eiınen Menschen, der mehrere schwere Rechtsbrüche begangen hat,; 1n eiınem
sozialtherapeutischen Institut umwandeln können. Die sogenNannNten „Kernkrimi-
nellen seılen durch iıne „Tetrade“ (d iıne Vierzahl VO  ’ Merkmalen) gekennzeich-
nNeL, nämlich durch einen niedrigen Intelligenzquotienten, irreparable psychische Schä-
den, Triebhaftigkeit und Willensschwäche, die als „Illusion“ erscheinen ließen,
anzunehmen, diese Menschen könnten 1n ihrem Wesen geändert werden8S?7. Dıie ück-
tallquote 1n der dänıschen Modellanstalt beträgt denn auch intensiıver Behand-
Jung der dort eingewı1esenen Strafttäter un nach einer Behandlungserfahrung VON

mehr als dreißig Jahren ımmer noch 40,6 0/9
Prof. de Boor (Koln) 1n einem Diskussionsbeitrag bei der Tagunz 99  1€ umstrıttene Strafrechts-

retorm“ 1n der Akademie des Klosters Walberberg bei Bonn Z Julı 1967
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Gegen den Vorschlag des wırd ferner geltend gemacht, gebe in Deutschland
überhaupt nıcht die nötıge Zahl VO Psychiatern, Psychologen und Psychotherapeuten,

solche Anstalten 1n einem absehbaren Zeitraum eröftnen können. Gleiches gelte
tür das dazu nötıge gyeschulte Personal. Wenn 1194  z VO der dänischen Anstalt mi1t
1702068 Insassen als Modell ausgehe, waren 1ın Deutschland eLtw2 zwöltf solcher An-
stalten mıi1ıt eLtwa 2000 Insassen erforderlich. Andere Schätzungen liegen noch erheblich
höher Dabe] mu{ß edacht werden, da das zahlenmälfsige Verhältnis der Ärzte, des
Pflegepersonals und der Wachmannschaften ZUr Zahl der Insassen iın Herstedvester

beträgt. Die Kosten für den Unterhalt sind also sehr hoch Außerdem erfordert
der Neubau solcher Anstalten hohe Investitionen, dafß auch VO  a daher fraglıch
erscheint, ob die Länderparlamente angesichts vieler anderer dringender Ausgaben
diese Mıttel bewilligen würden.

Von seıten der Sozialpädagogik un verantwortlicher Leiter des Strafvollzugs wird
schließlich die sozialtherapeutischen Anstalten vorgebracht, se1 auts Ganze
gyesehen wiıchtiger, die 90 0/9 der Gefangenen, die yrößere Chancen für iıne Resoz1iali-
sıerung bieten, wieder 1n das gesellschaftliche Leben einzugliedern, als den restlıchen

0/9 iıne kostspielige un weıthin erfolglose Spezialbehandlung angedeıihen Zu lassen.
Um jedoch die Erkenntnisse und Erfahrungen der modernen Psychiatrie und Psycho-
therapie auch dem Strafvollzug mehr als bisher dienstbar machen, wiırd VO  w} Ver-

schiedenen Seiten vorgeschlagen, eın tortschrittliches Bundesland sollte ine „pılot-
statıon“ auftbauen. Fuür die Errichtung einer solchen deutschen Modell-Anstalt ware

eichter möglıch, die notwendiıge Zahl VO  e Ärzten und genügend geschultes Personal
finden und die erforderlichen Miıttel erhalten. Die Erfahrungen, die 1n dieser

Anstalt gemacht werden, könnten dann 1mM Lauf der eıt dem deutschen
Strafvollzug ZUgZuULE kommen.

Der Strafvollzug als dauernde Aufgab%
Die bisherige Reformarbeit aut dem Gebiet des Stratrechts 111 die Normen ..  ber

den Strafvollzug nıcht 1m StGB, sondern 1n einem speziellen Stratvollzugsgesetz nıe-
derlegen. Bundesjustizminister (Gsustav Heınemann hat diesem Zweck ine Strat-
vollzugskommission berutfen, die Oktober 1967 in Onnn ZUSAMMENZETLreELCN 1St.
Sıe soll die Probleme des Strafvollzugs untersuchen und Reformvorschläge ausarbei-
ten®3S. Der dagegen 1st VO  en dem Bestreben gyekennzeichnet, 1m Strafgesetzbuch nıcht
1Ur die Strafsanktionen, sondern auch zahlreiche Einzelheiten des Strafvollzugs
regeln. Dieses sıch wünschenswerte Bemühen einer ENSCICNHN Verflechtung des StGB
mıt der Strafvollzugsgestaltung erweckt jedoch deshalb Bedenken, weıl das Straf-

38 Vgl „Heiınemann beruft Strafvollzugskommission“, FAZ Nr. 188, August 1967, Der Vor-
S1tZ der Aaus 15 Mitgliedern bestehenden Kommissıon wurde dem Hamburger Stratfrechtler Rudolt Sıeverts
übertragen.
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gesetzbuch iıne Kodifikation für lange eıt werden soll,; der Strafvollzug dagegen
sıch der rasch tortschreitenden Entwicklung der Kriminalpädagogik, Gruppensoziolo-
z/1e, Psychologie, Psychiatrie und vieler anderer verwandter Wiıssenschaftsgebiete -
assch MU: Bundesjustizminister Fritz Schiäifter sprach be; der ersten Einbringung des
Stratfgesetz-Entwurfs 1n Gestalt des 1960 1im Oktober 1960 1 Bundestag VO  e einem

schaffenden „Jahrhundertgesetz“. Im Strafvollzug dagegen mußß, ebenso W 1e€e 1n der
Pädagogik, immer Spielraum und Möglıichkeit Zu Experimentieren gegeben se1n.
Hätte der Gesetzgeber 1m Jahr E bei Schaffung des noch heute geltenden Straf-
gesetzbuchs darın auch Einzelheiten des damaligen Strafvollzugs geregelt, hätte
StGB nıcht nahezu hundert Jahre 1n Geltung leiben können.

Bekanntlich gehört den schwierigsten Aufgaben der Leiter VO  - Strafvollzugs-
anstalten, gyeeignete Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Strafgefangenen

finden In Zeıten, 1n denen Arbeitslosigkeit herrscht, 1St diese Aufgabe geradezu
unlösbar. Es fragt sıch daher, ob sinnvoll sein kann, in das HEG Strafgesetzbuch
eınen Abschnitt aufzunehmen, der, WI1e 39 Abs AL,; bestimmt: „Jeder Gefangene
hat Anspruch darauf, MIt Arbeiten beschäftigt werden, die seinen Fähigkeiten enNt-

sprechen und ıh in den Stand SETZCN, 1n der Freiheit seinen Lebensunterhalt CI-

werben. Unproduktive, abstumpfende Arbeiten sınd ausgeschlossen.“ och weniıger
leicht realisierbar erscheint Absatz desselben Paragraphen, der festlegt, dafß jeder
Gefangene „entsprechend seiner Leistung tarıfmäßig entlohnt“ wiırd. ach Ansıicht
auch sechr aufgeschlossener Strafvollzugsbeamter wird LUr 1n EXIrTreM gyünstigen Situa-
tiıonen möglıch se1ın, auf die Dauer Arbeitsmöglichkeiten finden, die ıne tarıt-
mälßige Entlohnung der Strafgefangenen erlauben. In allen anderen Fällen stünde die
Forderung des Abs als unerfüllbares (jesetz auf dem Papıer. Es scheint
daher, da{ß solche Vorschriften nıcht 1n das Strafgesetzbuch, sondern als Leitgedanken
eines iıdealen Strafvollzugs 1n eın Strafvollzugsgesetz gehören.

Die Vorschläge des werden als Material für die weıtere parlamentarische Arbeıt
der Strafrechtsreform, und hier besonders für iıne modernere und humanere Aus-

gestaltung des Strafvollzugs, große Bedeutung erlangen. Wıe Staatsanwalt Adolf Mül-
ler-Emmert, MdB, der stellvertretende Vorsitzende des Sonderausschusses tür die
Stratrechtsreform 1mM Bundestag, erklärt hat, wird der auch dıe zukünftige Arbeit
des Strafrechtssonderausschusses befruchten??. Manchen Vorschlag wird sıch der (3€e*
setzgeber möglicherweise eıgen machen. Andere Bestimmungen dagegen, die der

vorsieht, werden dıe Feuerprobe der Kritik AUS der Strafrechts- und Strafvollzugs-
praxıs schwerlich bestehen. Was die Praktikabilität des vorgeschlagenen Straten- und
Mafßregelsystems angeht, erscheint der sorgfältig durchdachte und gründlıch gearbeitete

1962 dem Alternativ-Entwurf entschieden überlegen. Wenn Ma  } VO  3 dem auf eiınem
„Formelkompromißß“ beruhenden zwiespältigen Strafbegriff des absieht, erweıst

sıch als ine begrüßenswerte Erganzung ZU 962

39 A. Müller-Emmert, Eıne sehr eigenwillıge Lösung. Alternativentwurf der Stratrechtslehrer ZUr:

Strafrechtsreform, 1n * Christ und Welt, Nr 1 31 196/,
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